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A. Einführung

I. Einleitung

Rund zehn Jahre ist es nun her, als der Ankauf sogenannter Steuerdaten-CDs
für großes mediales Aufsehen und zugleich zu einem Anstieg abgegebener
Selbstanzeigen sorgte. Grund hierfür war die Angst vor einer „Tatentdeckung“
durch das Datenmaterial auf der CD und die damit zusammenhängende Sperre
der Möglichkeit zur Selbstanzeige. Ausweislich diverser Pressemitteilungen vom
11.06.2021 haben deutsche Finanzbehörden wieder eine Steuerdaten-CD gekauft:
Das Bundeszentralamt für Steuern hat nun eine CD beschafft, auf der steuerlich
relevante Daten aus dem Emirat Dubai enthalten sind.1 Aber nicht nur in den
Fällen der Steuerdaten-CDs stellt sich die Frage nach der „Tatentdeckung“. Zu-
letzt tauchte die Problematik der Selbstanzeigemöglichkeit nach einer bereits ent-
deckten Tat im Zusammenhang mit Airbnb-Anbietern in 2018 auf. Aus Presse-
mitteilungen2 wurde bekannt, dass das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) ein
Auskunftsersuchen an Irland gestellt hat – hier hat das Unterkunftsvermittlungs-
portal Airbnb seinen Sitz –, in dem es die Herausgabe der Daten deutscher
Airbnb-Anbieter begehrte. Auf diese Weise wollte die Finanzverwaltung heraus-
finden, ob die Airbnb-Anbieter ihre steuerlichen Pflichten im Zusammenhang
mit der Vermietung ihrer Wohnungen über die Plattform ordnungsgemäß erfüllt
haben. Für die Airbnb-Anbieter stellt sich dagegen die Frage, ob sie betreffend
bisher nicht erklärte Einkünfte noch wirksam eine Selbstanzeige erstatten können.

Wer eine Selbstanzeige abgibt, wird gemäß § 371 Abs. 1 Satz 1 AO grundsätz-
lich wegen der von ihm begangenen Steuerstraftaten nicht bestraft. Indes ist die
Selbstanzeige an eine Vielzahl von positiven und negativen Voraussetzungen ge-
knüpft, die in den letzten Jahren zweimal verschärft wurden.3 So beinhaltet der

1 https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/steuerhinterziehung-kampf-gegen-
steuerbetrug-scholz-kauft-steuerdaten-aus-dubai-/27278956.html?ticket=ST-2575269-Etk
P4BvVQpGb7pPliXrv-ap2 (abgerufen am 25.06.2021); https://www.faz.net/aktuell/wirt
schaft/finanzminister-scholz-kauft-cd-mit-steuerdaten-aus-dubai-17385285.html (abge-
rufen am 27.06.2021).

2 https:/ /www.zeit.de/wirtschaft/2018-05/airbnb-vermieter-steuern-steuererklaerung-
mieteinkuenfte/seite-2 (abgerufen am 17.04.2020); https:/ /www.sueddeutsche.de/wirt-
schaft/steuer-airbnb-tourismus-1.4304650 (abgerufen am 17.04.2020).

3 Zum einen durch das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz vom 28.04.2011 (BGBl. I
2011, S. 676) und nachfolgend durch das Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung
und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 22.12.2014 (BGBl. I 2014,
S. 2415).



die negativen Voraussetzungen regelnde § 371 Abs. 2 AO (mittlerweile) acht
Sperrgründe, die eine Selbstanzeige als verspätet erscheinen lassen mit der Kon-
sequenz des fehlenden Eintritts der Straffreiheit.

Einer davon ist der in § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO Sperrgrund der Tatent-
deckung. Danach hat die Selbstanzeige keine strafbefreiende Wirkung, wenn
„eine der Steuerstraftaten im Zeitpunkt der Berichtigung, Ergänzung oder Nach-
holung ganz oder zum Teil bereits entdeckt war und der Täter dies wusste oder
bei verständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen musste“.

Einen Einblick in die Auslegung des Sperrgrundes der Tatentdeckung durch
die Rechtsprechung hat der BGH zuletzt in seinem Urteil vom 13.05.2017 gege-
ben. Er urteilte, dass auch ausländische – im Streitfall griechische – Behörden
Tatentdecker sein könnten, da insbesondere aufgrund

„des bereits zu diesem Zeitpunkt bestehenden hohen Medieninteresses und der be-
sonderen Tragweite des Falles (. . .) damit zu rechnen [sei], dass die gewonnenen Er-
kenntnisse an die deutschen Ermittlungsbehörden auf deren Ersuchen weitergeleitet
würden. (. . .) Auch der Angeklagte musste bei verständiger Würdigung der Sachlage
nach Kenntnisnahme der Medienberichterstattung schon vor Abgabe der Selbstan-
zeige mit der Tatentdeckung rechnen.“

Die Selbstanzeige wurde folglich als unwirksam erachtet.

„Abschaffung der Selbstanzeige durch die Hintertür“4 lautete eine der Reak-
tionen auf diese weitgehende Entscheidung des BGH und es drängte sich die
Frage auf: In welchen Fällen scheitert die Selbstanzeige nach dem heutigen
Rechtsstand nicht am Sperrgrund der Tatentdeckung?

Und bereits dieser kleine Ausschnitt aus der Rechtspraxis des letzten Jahr-
zehnts zeigt, es ist nur eine Frage der Zeit bis ein nächster Fall das Problem der
Tatentdeckung aufwirft; die Auslegung des § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO ist da-
mit von hoher praktischer Bedeutung.

Der Sperrgrund der Tatentdeckung – wenn auch nicht exakt in dem heutigem
Gesetzeswortlaut – findet sich bereits seit 1952 im Gesetz. Zu seiner Auslegung
liegt in nicht geringem Umfang Rechtsprechung und zahlreiche Literatur vor.
Daraus könnte man schlussfolgern, die Anwendung des § 371 Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 AO sei in der Praxis klar und ausdiskutiert. Tatsache ist jedoch, dass kaum
ein Fall und auch nicht die aufgezeigten Beispielsfälle zu einem unumstrittenen
Ergebnis führen. Unklar ist etwa nach wie vor, wie der Begriff der Tatentdeckung
auszulegen und insbesondere, wer tauglicher Tatentdecker ist und ob und gege-
benenfalls welche Bedeutung heute noch der subjektiven Komponente des § 371
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO beizumessen ist.
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4 Hornig, PStR 2017, 253 (253).



In dieser Arbeit werden die Schwierigkeiten bei der Auslegung der Tatbe-
standsmerkmale des Sperrgrunds der Tatentdeckung erörtert, indem die seitens
der Rechtsprechung und Literatur entwickelten Auffassungen kritisch hinterfragt
werden mit dem Ziel, mehr Rechtssicherheit in der Handhabung des § 371
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO für den Rechtsanwender zu gewinnen.

II. Gang der Untersuchung

Als Ausgangspunkt und Basis einer vertieften Untersuchung der einzelnen
Tatbestandsmerkmale des § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO wird zunächst das Insti-
tut der Selbstanzeige in den rechtlichen Kontext gesetzt. Hierfür wird zu Beginn
der Arbeit in groben Zügen dargestellt, wann der Tatbestand einer Steuerhinter-
ziehung erfüllt ist. Da im Laufe der Arbeit auf die einzelnen ergangenen Geset-
zesreformen betreffend die Voraussetzungen der Selbstanzeige Bezug genommen
wird, werden sodann in Grundzügen die Entstehungsgeschichte der Selbstanzeige
vermittelt und sodann die positiven und negativen Wirksamkeitsvoraussetzungen
einer Selbstanzeige dargestellt. Überdies wird – wiederum als Grundlage für das
Verständnis der Arbeit – die strafrechtsdogmatische Stellung der Selbstanzeige
verdeutlicht und eine Abgrenzung zur Anzeige- und Berichtigungspflicht nach
§ 153 AO, der Fremdanzeige nach § 371 Abs. 4 AO und dem Rücktritt nach § 24
StGB vorgenommen.

Sodann erfolgt im Kapitel B. im Wege einer vergleichenden Betrachtung eine
knappe Darstellung aller Sperrgründe, die für die Wirksamkeit einer Selbst-
anzeige zu beachten sind. Dies soll zum einen dazu dienen, zu verdeutlichen, in
welchen Kontext der Tatbestand der Tatentdeckung eingebettet ist; zum anderen
soll die Kenntnis der anderen Sperrgründen dem Verständnis des Sperrgrundes
der Tatentdeckung nützen, indem dessen systematische Auslegung ermöglicht
wird und der Blick für den Wortlaut der Norm des § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO
im Gegensatz zu den anderen Sperrgründen des § 371 Abs. 2 AO geschärft wird.

Vor dem Übergang zum Kapitel C., in dem eine detaillierte Auseinanderset-
zung mit dem Sperrgrund der Tatentdeckung erfolgt, wird anhand der klassi-
schen Auslegungsmethoden als Vorfrage geklärt, wie die Auslegung der Aus-
schlussgründe zu erfolgen hat: Sind die Sperrgründe weit auszulegen im Sinne
eines geringen Anwendungsbereichs der Selbstanzeige als Ganzes oder ist viel-
mehr von einer engen Auslegung der Sperrgründe auszugehen?

Das Kapitel C. widmet sich der kritischen Analyse der Tatbestandsvorausset-
zungen des Sperrgrundes der Tatentdeckung gemäß § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO.

Der Fokus der Untersuchung liegt dabei auf der zum Sperrgrund der Tatent-
deckung ergangenen Rechtsprechung. Daher erfolgt – soweit die Übersicht-
lichkeit der Darstellung darunter nicht leidet – die Untersuchung der einzelnen
Tatbestandsmerkmale stets einleitend mit der Auffassung der Rechtsprechung in
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